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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Markus Saller, Ulrike Müller, Tobias 
Beck, Martin Behringer, Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan 
Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, Alexander Hold, 
Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, 
Rainer Ludwig, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton 
Rittel, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried Bausback, Tanja 
Schorer-Dremel, Martin Wagle, Kerstin Schreyer, Dr. Stefan Ebner, Andreas 
Kaufmann, Benjamin Miskowitsch, Martin Mittag, Walter Nussel, Jenny Schack, 
Josef Schmid, Steffen Vogel und Fraktion (CSU) 

Kleine und mittlere Auftraggeber bei Novellierung der EU-Vergaberichtlinien stär-
ken – EU-Vergabeverfahren vereinfachen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, 
dass bei der Novellierung der EU-Vergaberichtlinien kleine und mittlere Auftraggeber 
und Unternehmen gestärkt und die EU-Vergabeverfahren in Gänze vereinfacht werden. 

Dabei sollten insbesondere die EU-Schwellenwerte dynamisiert werden. Eine in den 
EU-Vergabevorschriften neu zu schaffende Kategorie für kleine und mittlere Auftragge-
ber soll diese von der Anwendung des EU-Vergaberechts vollständig ausnehmen.  

 

 

Begründung: 

Alle Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge in der EU werden auf der Grundlage 
nationaler Vorschriften durchgeführt. Bei Aufträgen von höherem Auftragswert basieren 
diese Vorschriften auf den EU-Vergaberichtlinien. Die Schwellenwerte, die ausschlag-
gebend dafür sind, wann EU-Recht angewendet wird, hängen vom Auftragsgegenstand 
ab und davon, wer den Auftrag vergibt. 

Vor Beginn einer Beschaffung muss der öffentliche Auftraggeber den voraussichtlichen 
Auftragswert, also die Gesamtvergütung, die der Auftragnehmer für die Ausführung des 
Auftrags erhalten wird, realistisch einschätzen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist dabei der 
Tag, an dem die Auftragsbekanntmachung abgesendet oder das Vergabeverfahren auf 
sonstige Weise eingeleitet wird. Falls das wirtschaftliche Volumen des Auftrags den 
festgelegten Schwellenwert erreicht oder überschreitet, besteht die Verpflichtung, den 
öffentlichen Auftrag EU-weit auszuschreiben. 

Dies alles führt zu hohen Anforderungen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen 
bei der Vergabe, die kaum zu stemmen sind. Vor allem für diese müssen die Hürden 
so niedrig wie möglich sein. Gleiches gilt für kleine und mittlere Auftraggeber. 

Die starre Handhabung von Schwellenwerten führt dazu, dass kleine und mittlere Un-
ternehmen benachteiligt werden, da diese viel seltener mit EU-Vergabeverfahren kon-
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frontiert werden, jedoch die Ressourcen in der gleichen Größenordnung vorhalten müs-
sen, um die Anforderungen des Vergabeverfahrens erfüllen zu können. Die Schwellen-
werte sind daher zu dynamisieren. 

Weiter bedarf es darüber hinaus eines vereinfachten Vergabeverfahrens für kleine und 
mittlere Unternehmen, damit diese auch bei EU-Vergabeverfahren wettbewerbsfähig 
und nicht benachteiligt sind. Kleine und mittlere Auftraggeber sollten ganz von der An-
wendung des EU-Vergaberechts befreit werden. 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Markus Saller, 
Ulrike Müller, Tobias Beck, Martin Behringer, Dr. Martin Brunnhuber, Susann 
Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, 
Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, 
Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Julian Preidl, Anton Rittel, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha 
Toso, Roland Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, 
Thomas Zöller und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried Bausback, Tanja 
Schorer-Dremel, Martin Wagle, Kerstin Schreyer, Dr. Stefan Ebner, Andreas 
Kaufmann, Benjamin Miskowitsch, Martin Mittag, Walter Nussel, Jenny Schack, 
Josef Schmid, Steffen Vogel und Fraktion (CSU) 

Drs. 19/7445 

Kleine und mittlere Auftraggeber bei Novellierung der EU-Vergaberichtlinien 
stärken – EU-Vergabeverfahren vereinfachen! 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, 
dass bei der Novellierung der EU-Vergaberichtlinien kleine und mittlere Auftraggeber 
und Unternehmen gestärkt und die EU-Vergabeverfahren in Gänze vereinfacht werden. 

Dabei sollten insbesondere die EU-Schwellenwerte dynamisiert werden. Eine in den 
EU-Vergabevorschriften neu zu schaffende Kategorie für kleine und mittlere Auftragge-
ber soll diese von der Anwendung des EU-Vergaberechts vollständig ausnehmen.  

 

 

Die Präsidentin  

I.V. 

Ludwig Hartmann 

IV. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Markus Saller
Abg. Martin Böhm
Abg. Benjamin Adjei
Abg. Markus Rinderspacher
Abg. Walter Nussel



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 9 auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlichkeitsanträge

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten

Florian Streibl, Felix Locke, Markus Saller u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER),

Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und 

Fraktion (CSU)

Kleine und mittlere Auftraggeber bei Novellierung der EU-Vergaberichtlinien 

stärken - EU-Vergabeverfahren vereinfachen! (Drs. 19/7445)

Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Kollegen Markus Saller für die FREI-

EN WÄHLER das Wort. Bitte schön.

Markus Saller (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute über einen Antrag, der für die öffent-

liche Hand, insbesondere für unsere kleinen Kommunen, aber auch für unsere mittel-

ständischen Unternehmen und für unsere Handwerksbetriebe in Bayern von ganz 

zentraler Bedeutung ist. Die Fraktion der FREIEN WÄHLER bringt heute gemeinsam 

mit der CSU den Antrag ein, um bei der dringend anstehenden Reform der EU-Verga-

berichtlinien die kleinen und mittleren Auftraggeber, also diejenigen, die letztendlich 

Ausschreibungen durchführen, deutlich zu stärken und die Vergabeverfahren europa-

weit zu vereinfachen.

Meine Damen und Herren, warum ist das notwendig? – Die aktuelle Ausgestaltung 

des Vergaberechts ist nicht mehr zeitgemäß. Seit 1994 sind die EU-Schwellenwerte, 

also die Auftragswerte, ab denen europaweit ausgeschrieben werden muss, faktisch 

unverändert gleichgeblieben. Gleichzeitig – und das wissen Sie alle, Sie sind auch 

Mandatsträger in Ihren Gemeinden oder auch in Ihren Kreistagen – sind die Preise für 

Bau- und Dienstleistungen in der Zeit natürlich erheblich gestiegen.
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Ich nenne nur ein Beispiel dafür: Der Preisindex für den Straßenbau hat sich seit 

1994, also seit der Zeit, da die Schwellenwerte gelten, fast verdoppelt. Der EU-

Schwellenwert ist aber gleichgeblieben und liegt nach wie vor bei etwa 5,5 Millionen 

Euro. Es ist natürlich klar, dass damit letztendlich immer mehr Vorhaben diesen 

Schwellenwert überschreiten. Was bedeutet das für unsere Kommunen? – Sie müs-

sen die komplizierten und aufwendigen europäischen Ausschreibungsregeln anwen-

den.

Diese Regeln überfordern unsere Kommunen ganz oft. Die Verfahren sind, wie ge-

sagt, langwierig. Sie sind bürokratisch. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb, den man 

eigentlich erzeugen wollte – indem man sagt, man möchte die Dienstleistungsfreiheit 

in Europa stärken –, in dieser Form gar nicht eingetreten ist; denn, meine Damen und 

Herren, immer weniger Unternehmen bewerben sich auf entsprechende Ausschrei-

bungen. Ich weiß das selber von Handwerksbetrieben. Wenn man herumfragt und 

jemand schon eine europäische Ausschreibung sieht, dann sagt er: Da lasse ich lieber 

gleich die Finger davon. Erstens weiß ich nicht, ob ich zum Zuge komme, zweitens 

weiß ich nicht, ob sie nicht noch wiederholt werden muss, weil Fehler gemacht wer-

den, und drittens ist mir das viel zu aufwendig, mich zu beteiligen. Das kann ich mit 

meinem Mitarbeiterstab gar nicht mehr machen. – Diejenigen Unternehmen, die bei 

solchen Ausschreibungen den Zuschlag erhalten, sind häufig ortsfremd und liefern 

auch nicht immer die Qualität, die man sich erhofft hat.

Für den Ausschreibenden entsteht dann natürlich, wenn es um Mängelbeseitigung 

geht, die nächste Katastrophe in langen Anfahrtszeiten, komplizierten Regelungen, 

Baustellenstopp und am Ende Klageverfahren mit ungewissem Ausgang. Wir wissen 

selber: Die heimischen Firmen, die sich bewerben, liefern in der Regel auch gute 

Qualität ab, weil sie ganz einfach auch einen Ruf zu verlieren haben.

Auch der Europäische Rechnungshof hat schon Jahr 2023 festgestellt, dass die Zahl 

der Angebote bei den Ausschreibungen sinkt.
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Meine Damen und Herren, damit ist das große Ziel, das man mit der letzten Reform 

der Vergaberegeln in 2014 verbunden hat, verfehlt worden. Wir im Freistaat haben, 

denke ich, unsere Hausaufgaben gemacht. Ich schaue Walter Nussel an. Mit unseren 

Modernisierungsgesetzen haben wir die Wertgrenzen im Unterschwellenbereich so 

weit angehoben, wie es im Rechtsrahmen letztendlich zulässig ist.Damit ist Landes-

recht aber auch ausgeschöpft, meine Damen und Herren. Jetzt ist Europa am Zug.

Der Freistaat Bayern hat schon 2022 mit Erfolg eine Initiative im Bundesrat zur Anhe-

bung der EU-Schwellenwerte eingebracht. Der Bundesrat hat sie beschlossen. Auch 

der Bayerische Landtag hat im Februar dieses Jahres eine entsprechende Stellung-

nahme im Rahmen des EU-Konsultationsverfahrens abgegeben, mit breiter Zustim-

mung über die Parteigrenzen hinweg. SPD und GRÜNE haben diese ausdrücklich 

mitgetragen.

Wir denken aber, wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Was fordern wir kon-

kret?

Erstens, meine Damen und Herren, eine marktgerechte Erhöhung der EU-Schwellen-

werte. Die Schwellenwerte müssen künftig nicht nur an Wechselkurse, sondern infla-

tionsbereinigt angepasst werden, und zwar am besten jährlich; sonst ergeben diese 

Schwellenwerte keinen Sinn.

Zweitens. Wir brauchen einen eigenen Schwellenwert für Planungsleistungen. Es 

ergibt keinen Sinn und ist nicht nachvollziehbar, dass wir bei Ausschreibung von 

Planungsleistungen eine Wertgrenze von 220.000 Euro haben, ab der europaweit 

ausgeschrieben werden muss, während es bei Bauleistungen erst die bereits zuvor 

erwähnten 5,5 Millionen Euro sind. Diese Regelung trifft unsere Ingenieurbüros und 

unsere Planer hart, und sie ist in der Sache nicht gerechtfertigt.

Drittens – darum geht es in diesem Antrag ganz entscheidend –: Wir brauchen eine 

neue Kategorie für kleine und mittlere Auftraggeber. Diese sollen künftig ganz oder 

weitgehend von den komplexen EU-Vergaberegeln befreit werden. Viele Kommunen 
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haben weder das Fachpersonal noch die Ressourcen, um die EU-Verfahren ordnungs-

gemäß durchzuführen. Deswegen ist in diesem Fall ein vereinfachtes Verfahren drin-

gend geboten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen für Bürokratieabbau und eine Stärkung 

des regionalen Mittelstands. Vergaberecht darf kein Selbstzweck sein, sondern muss 

durch funktionierende Projekte, regionale Wertschöpfung und effiziente Verfahren den 

Menschen dienen. Unsere Kommunen und Mittelständler, aber auch unsere Bürgerin-

nen und Bürger erwarten zu Recht, dass wir das Vergaberecht praxistauglich gestal-

ten. Deshalb ist es höchste Zeit, dass Europa auf die realen Herausforderungen vor 

Ort reagiert.

Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag für eine faire, einfache und 

mittelstandsfreundliche Vergabepraxis.

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Nächster Red-

ner ist Herr Abgeordneter Martin Böhm für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Bitte, Sie haben das Wort.

Martin Böhm (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, Hohes Haus! Der Antrag der 

FREIEN WÄHLER zeigt uns die Geschlossenheit der bürgerlichen Mitte. Er zeigt die 

Stärke der Parteien rechts der sozialistischen Trennlinie hier in diesem Hohen Haus.

(Zuruf des Abgeordneten Benjamin Adjei (GRÜNE))

Er zeigt, wie man mit einer vernunftgeprägten Haltung gemeinsam der falsch verstan-

denen Brüsseler Harmonisierung entgegentreten kann, als fleißige Deutsche, tüchtige 

Bayern und gute Patrioten.

Nicht ohne Grund fußt der Antrag auf der Drucksache 19/5181 aus dem Februar 

dieses Jahres. Leider hatten weder Sie noch die Kollegen der CSU das Rückgrat, die 
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AfD zur Beratung der wichtigen Beschlussempfehlung im Rahmen des Konsultations-

verfahrens hinzuzuziehen. Die Brandmauer, liebe FREIE WÄHLER, haben nicht Sie 

erfunden; diese hat sich die feige Union vom linken Milieu quasi aufzwingen lassen. 

Sie müssen nun gute Miene zum bösen Spiel machen, weil Sie wissen, dass Sie 

jederzeit durch die SPD ausgetauscht werden können, wenn Sie nicht spuren. Dabei 

hätte Ihr Antrag das Potenzial einer breiten demokratischen Legitimation, die so auch 

dem Mehrheitswunsch der bayerischen Wähler entsprechen würde.

Ihre Antragsbegründung greift Zutreffendes auf, lässt jedoch zugleich Wichtiges lie-

gen. Nicht nur die KMU sind mit dem hohen Aufwand der europaweiten Ausschreibun-

gen im Nachteil, auch die allermeisten der kleineren Kommunen stehen dabei vor 

einem bürokratischen Gebirge und müssen deswegen Kooperationen eingehen oder 

externe Dienstleister beauftragen. Die europaweite Ausschreibung ist ein strukturelles 

Problem, und die viel zu niedrigen Schwellenwerte, die der Preisentwicklung hinter-

herrennen, wie es der Kollege von den FREIEN WÄHLERN vollkommen zutreffend 

ausgeführt hat, befördern das immer weiter. Gewachsene regionale Partnerschaften 

zerbrechen, zuverlässige ortsansässige Firmen verzweifeln, und Handwerk und Mittel-

stand scheitern an der Komplexität des Verfahrens.

Die Ausschreibungspflicht der Richtlinie 2014/24/EU begünstigt Großunternehmen 

mit internationalen Strukturen, Finanzstärke, spezialisierten Vergabestellen und juristi-

schen Stäben. All dies haben bayerische KMU und Handwerksmeister meist nicht. 

Hingegen können ortsansässige Betriebe regionale Wertschöpfungsketten nutzen, 

heimische Arbeitsplätze sichern, Transportkosten reduzieren und so zur sozialen Sta-

bilität und zum Wohlstand des ländlichen Raums gut beitragen. Die regionale Bindung 

öffentlicher Auftraggeber ist ökonomisch richtig, ökologisch wichtig und sozial geboten. 

Unsere KMU und unsere Handwerker haben im Vergabeverfahren signifikante Stand-

ortnachteile gegenüber ausländischen Anbietern: steigende Lohnnebenkosten durch 

systematisches Plündern unserer Sozialkassen, das Joch einer vollkommen verfehlten 
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Energiepolitik und vor allem die Spätfolgen der desaströsen Wirtschaftspolitik der 

Ampel in Berlin.

Ein Umsteuern ist überfällig. Bayern muss sich dafür einsetzen, dass starre EU-Vor-

gaben nicht zu einem bürokratischen Ausschlussmechanismus führen und sich dort 

manifestieren. Dieser untergräbt einerseits lokale Wertschöpfung und das Vertrauen in 

faire Wettbewerbsbedingungen, und andererseits stürzt er unsere bereits mit zu vielen 

unnötigen Aufgaben überlasteten Kommunen in immer mehr administrative Arbeit.

Im Sinne der von Ihnen deutlich gezeigten gemeinsamen Verantwortung der patrioti-

schen und konservativen Parteien hier im Hohen Haus stimmen wir Ihrem Antrag zu.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön. – Nächster Redner ist Herr 

Kollege Benjamin Adjei für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte, Sie haben 

das Wort.

Benjamin Adjei (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber 

Markus Saller, eure grundsätzliche Einschätzung teilen wir natürlich. Die kleinen und 

mittelständischen Unternehmen, kulturelle Einrichtungen, Kommunen, Städte und Ge-

meinden haben riesige Probleme mit den Vergabe- und Ausschreibungskriterien und 

drängen darauf, dass wir entbürokratisieren und vereinfachen. Diesen Handlungsbe-

darf sehen wir als GRÜNE auch. Die Frage ist, mit welchen Lösungen man diese 

Problematik angehen kann. Euer Antrag liefert leider nicht die notwendigen Lösungen, 

sondern fordert vor allem pauschale Ausnahmen vom EU-Vergaberecht und schafft 

damit am Ende leider mehr Unsicherheiten als Erleichterungen, weil statt klarer Re-

geln am Ende ein Flickenteppich entsteht.

Was wirklich helfen würde, sind gezielte Verbesserungen. Genau diese liegen eigent-

lich längst auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten gelesen hast: Erst 

diese Woche ist im EU-Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments genau dieses 
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Thema diskutiert worden, mit einem Bericht über den Reformvorschlag, in dem die 

Punkte angesprochen worden sind, die ihr in dem Antrag größtenteils fordert. Dem-

nach sollen kleine Betriebe deutlich bessere Chancen, auch beim Thema Vergaben, 

erhalten, insbesondere durch eine Stärkung der Losvergabe. Hier sind wir bei einem 

Thema, das wir in Bayern aktuell nicht besonders gut angehen. Aber auch die Verein-

fachung von Verfahren im Bereich der kleinen Vergaben und die dynamische Anpas-

sung der Schwellenwerte, die ihr jetzt fordert, sind auf EU-Ebene schon beschlossen 

worden. Im Bericht steht, dass genau das verbessert werden soll.

Das heißt, die grundsätzliche Diskussion, die ihr gerade eröffnet, ist in Brüssel eigent-

lich schon beendet worden. Deswegen mache ich es anders herum: Du sagst, ab 

nach Brüssel, Schluss in München. Ich sage, werfen wir doch einmal den Blick zu 

uns nach Bayern, um zu sehen, welche Spielräume wir hier haben; denn hier ist 

einiges zu tun. Nur auf die beiden Modernisierungsgesetze zu blicken, ist viel zu kurz 

gedacht.Wir haben im Bereich der Unterschwellenvergabeordnung doch noch einige 

Möglichkeiten, die in Bayern ausgeschöpft werden können. Warum vergibt denn der 

Freistaat im Bereich der Hochbaumaßnahmen großteils an Generalunternehmen und 

nicht über kleine Lose an kleine und mittelständische Unternehmen?

(Beifall der Abgeordneten Kerstin Celina (GRÜNE))

Da kann noch einiges passieren, bei den eigenen Vergaben, die wir hier in Bayern 

machen. Warum passiert denn bei der Einbindung von Start-ups von regionalen 

Anbietern kaum etwas, und warum verweigert ihr auch klare Regeln hin zu mehr 

Tariftreue, obwohl das doch der effektivste Hebel für einen fairen Wettbewerb ist?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben mehrfach ein Landesvergabegesetz in Bayern gefordert, mit dem wir weg-

gehen von Dumpingpreisen, hin zu Qualitätskriterien, die eingepreist werden sollen. 

Das haben wir übrigens auch auf EU-Ebene einzuspeisen versucht. Das ist leider 

im Binnenmarktausschuss abgelehnt worden, auch vonseiten der Regierungskoalition. 
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Genau das ist auch das Problem. Das zeigt die Widersprüchlichkeit des Antrags. Auf 

der einen Seite fordert ihr weniger Bürokratie, um die Unternehmen zu entlasten, aber 

wenn es um die Frage geht, wie man denn fairen Wettbewerb schaffen kann, wie 

man den mit verbindlichen Qualitätskriterien unterstützen kann, blockiert ihr, wo es nur 

geht, und unterstützt da eben nicht die regionale Wirtschaft.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Bei all dem dürfen wir natürlich nicht vergessen, warum wir eigentlich europäische 

Vergaberegeln haben. Einheitliche Regeln schaffen Planungssicherheit auch für baye-

rische Betriebe, die sich dann auch im europäischen Wettbewerb behaupten müs-

sen. Gerade unsere mittelständischen Unternehmen profitieren doch von klaren 

europäischen Standards. Für sie ist es ein echter Vorteil, wenn es überall klare Verga-

beregeln gibt, in Deutschland wie in Frankreich, Holland und Tschechien. Da geht es 

um vergleichbare Verfahren, da geht es um klare Fristen, da geht es um transparente 

Ausschreibungen. Das senkt die Kosten und macht den Marktzugang einfacher.

Aber eine Zersplitterung, wie ihr es wollt, in nationale Eigenregelungen für kleine 

Auftraggeber funktioniert am Ende nicht, weil das mehr Bürokratie für die kleinen und 

mittelständischen Unternehmen bedeutet, die sich nicht nur in Deutschland, sondern 

vielleicht auch in anderen Ländern um Aufträge bewerben wollen.

Dementsprechend werden wir uns bei dem Antrag enthalten, nicht deswegen, weil wir 

das Problem verkennen, sondern weil der Antrag selbst an dem Problem vorbeigeht. 

Wir sagen Ja zu Vereinfachung, wir sagen Ja zu mehr Praxisnähe, aber eben mit ge-

meinsamen Regeln, die unsere Betriebe am Ende auch im europäischen Wettbewerb 

schützen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Nächster Red-

ner ist Kollege Vizepräsident Markus Rinderspacher für die SPD-Fraktion. Bitte schön, 

Sie haben das Wort.

Markus Rinderspacher (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir sprechen heute über ein Thema, das oft als technokratisch abgetan 

wird, aber in Wahrheit hochpolitisch ist: das Vergaberecht in der Europäischen Union; 

denn wie wir öffentliche Aufträge vergeben, entscheidet nicht nur über Bürokratieauf-

wand, sondern auch über Fairness, über wirtschaftliche Teilhabe und auch über sozia-

le Gerechtigkeit.

Deshalb sagen wir als bayerische Sozialdemokraten glasklar, auch in Richtung der 

Kommissionspräsidentin von der Leyen von der CDU und in Richtung der konservati-

ven Mehrheiten im EU-Rat: Vergabeverfahren in Europa müssen einfacher, gerechter 

und sozial nachhaltiger werden. Es darf nicht sein, dass nur große Konzerne mit spe-

zialisierten Rechtsabteilungen eine Chance haben, wenn es um öffentliche Aufträge 

geht. Kleine und mittlere Unternehmen des Handwerks, soziale Betriebe, sind das 

Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie müssen wieder bessere Chancen bekommen, zum 

Zug zu kommen.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der GRÜNEN)

Herr Kollege Saller, deshalb brauchen wir eine wirkliche Vereinfachung der EU-Verga-

beverfahren, weniger bürokratische Hürden, mehr Klarheit in den Ausschreibungen 

und eine echte Entlastung für kleinere Anbieter. Es kann nicht sein, dass viele Mittel-

ständler allein wegen des Verwaltungsaufwands erst gar nicht mitbieten. Sie haben 

völlig recht mit dem, was Sie hier ausgeführt haben. Wir brauchen deshalb auch end-

lich eine Dynamisierung der EU-Schwellenwerte. Die Schwellenwerte für europaweite 

Ausschreibungen dürfen kein bürokratischer Selbstzweck sein, sondern sie müssen 

sich realitätsnah an der Preisentwicklung und an der wirtschaftlichen Lage orientieren, 

nicht an starren Zahlen von vorgestern. Hier sind wir uns mit den Antragstellern von 
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FREIEN WÄHLERN und CSU einig. Deshalb darf ich vorweg sagen: Wir werden dem 

Antrag auch zustimmen.

Aber, Kolleginnen und Kollegen, Vereinfachung darf nicht heißen, dass wir Sozialstan-

dards schleifen; im Gegenteil, wer öffentliche Aufträge bekommt, muss auch soziale 

Verantwortung übernehmen. Das ist es, was in Ihrem Antrag fehlt oder übergangen 

wird.

Die öffentliche Hand allein in Deutschland vergibt jedes Jahr Aufträge im Umfang 

eines dreistelligen Milliardenbetrags an private Unternehmen. Das ist eine enorme 

Marktmacht; die muss gezielt eingesetzt werden, nicht nur zur effizienten Mittelver-

wendung, sondern auch zur Stärkung von Tarifbindung und fairem Wettbewerb. Es 

kann nicht sein, dass ein öffentlicher Auftrag vorrangig über den billigsten Preis ver-

geben wird, das am Ende aber auf dem Rücken von Beschäftigten und zulasten 

ehrlicher, tarifgebundener Unternehmen stattfindet. Wir wollen deshalb als SPD einen 

Wettbewerb über Qualität und Innovation und nicht über Lohndumping. Das ist es, 

was Ihrem Antrag abgeht.

(Beifall bei der SPD)

Deshalb steht für uns die Tariftreue ganz oben auf der politischen Agenda hier in Bay-

ern. Mehrfach haben wir Tariftreue- und Vergabegesetze hier in Bayern eingebracht. 

Wir brauchen ein Bundestariftreuegesetz, das auch Teil des Koalitionsvertrages ist, 

und dieser Grundsatz darf natürlich an den Landes- und Bundesgrenzen nicht haltma-

chen. Deshalb brauchen wir auch ein europäisches Tariftreuegesetz, damit soziale 

Standards grenzüberschreitend gelten; denn wer nach Tarif bezahlt, sorgt nicht nur für 

bessere Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern auch für mehr Zufriedenheit, höhere 

Kaufkraft und eine gesunde, stabile Wirtschaft, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)
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Gleichzeitig gilt: Wir müssen bürokratische Hürden abbauen. Viele Unternehmen und 

Kommunen ächzen unter komplexen Dokumentations- und Berichtspflichten, gerade 

im Vergaberecht. Hier liegt ein enormes Entlastungspotenzial. Wir wollen ein Europa, 

das soziale Gerechtigkeit mit wirtschaftlicher Vernunft verbindet, ein Europa, in dem 

Vergabe nicht nach dem billigsten, sondern nach dem besten Angebot erfolgt: sozial, 

ökologisch, möglichst unbürokratisch und wirtschaftlich nachhaltig. So gestalten wir 

unseren Kontinent nicht nur effizienter, sondern auch gerechter.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Kollege. – Nächster 

Redner ist der Kollege Walter Nussel für die CSU-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das 

Wort.

Walter Nussel (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! Ich will mal so einsteigen: Was 

haben wir schon gemacht? – Wir haben vergangenes Jahr für den Bürokratieabbau 

die Empfehlung an die Staatsregierung gegeben, dass wir die Grenze für Planungs-

leistungen von 221.000 Euro auf 750.000 Euro anheben und diese erst ab dann 

europaweit auszuschreiben sind. Warum? – Weil wir erkannt haben, dass, von der EU 

ausgehend, Planungsleistungen addiert werden müssen. Das heißt, bisher mussten 

Planungsleistungen bis 221.000 Euro nicht europäisch ausgeschrieben werden. Für 

den Bürgermeister war das – in Anführungszeichen – noch "überschaubar", sodass 

er vor Ort seine Planungsbüros anschreiben konnte. Wenn man aber verschiedene 

Planungsleistungen addiert, ist man sofort in der EU-Ausschreibung. Das ist die eine 

Baustelle. Die zweite ist die Inflation und alles, was damit zusammenhängt, sodass wir 

weit von dem weg sind, wo wir hinmüssen.

Die Staatsregierung hat dann einen Beschluss gefasst, der in den Bundesrat ging. Der 

Bundesrat hat einen einstimmigen Beschluss gefasst: Zustimmung. – Was ist dann 

passiert? – Der damalige Bundeswirtschaftsminister hätte das mit Nachdruck – ich 

habe auch immer wieder nachgebohrt – bei der EU einbringen müssen. Da geht es 
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auch um einen völkerrechtlichen Vertrag; denn da ist nicht nur die EU zuständig, wenn 

wir da etwas ändern wollen. Ich hoffe, das gelingt uns jetzt. Wir werden weiter mit 

Nachdruck daran arbeiten. Deswegen bin ich den FREIEN WÄHLERN auch dankbar, 

dass sie den Antrag auf den Weg gebracht haben; denn das soll genau dazu dienen.

Ich habe auch einmal bei 1.000 Bauvorhaben im Freistaat Bayern hinterfragt, wie viele 

EU-Beteiligungen es bei den Firmen denn sind: ganze 4. Wir leisten uns damit gerade 

bei unseren Kommunen, bei unserer Struktur, einen wahnsinnigen Aufwand. Vor allem 

für die Kommunen, aber natürlich auch die Firmen und all die Akteure, die damit zu 

tun haben, gibt es Auflagen, was sie berücksichtigen müssen.

Jetzt kann man sagen: Das ist Demokratie. Wir wollen natürlich keine Korruption. 

– Keiner von uns hier will das, aber wir müssen das aus der Praxis mit Maß und 

Ziel angehen. Ich durfte letzte Woche mit dem Kabinett in Brüssel sein und habe 

auch Präsidentin von der Leyen noch einmal nahegelegt: Wir müssen auch bei der 

EU wieder vor die Lage kommen und nicht immer hinter der Lage sein. Das heißt, 

wir müssen versuchen, Dinge aus der Praxis zu bewerten, bevor Verordnungen und 

Richtlinien erlassen werden, die nicht mehr praxisgerecht sind und die wir hinterher 

korrigieren müssen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ein weiteres Thema möchte ich noch ansprechen: Es gibt mittlerweile immer mehr 

Kanzleien, die sich darauf spezialisieren und versuchen, über Verfahrensfehler Geld 

zu generieren. Da geht es gar nicht darum, dass der, der sich bewirbt, den Auftrag 

bekommt, sondern über die Verfahrensfehler wird Geld generiert. Auch das sind 

Themen, die wir in dem Zuge auch bei der EU ansprechen müssen, weil wir damit 

unsere Wirtschaft hemmen. Es muss in unser aller Sinne sein, dass wir Dinge nach 

vorne bringen, dass wir die Handwerker vor Ort bestmöglich einbinden, dass wir den 

Mittelstand einbinden. Auch das muss einmal angepackt werden.
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Benjamin, du hast vorhin davon gesprochen, die Regeln Europas zu vereinheitlichen. 

Ich möchte widersprechen, weil ich sehe: Wir müssen schon darauf achten, welche 

Möglichkeiten wir in Deutschland, in Bayern, haben. Dass sich europäische Firmen 

beteiligen können, ist okay, aber wenn wir das so vereinheitlichen, dass dann kleine 

Länder, die ganz andere Interessen haben, die gar nicht die Möglichkeit haben, ver-

hindern, dass wir hier wirtschaftlich weiterkommen, müssen wir das korrigieren. Da 

müssen wir auch miteinander in Europa – da fordere ich euch auf, auch mit euren 

Kolleginnen und Kollegen in Europa zu sprechen – einmal überlegen: Was ist praxis-

gerecht? Wie können wir Europa wieder nach vorne bringen und in allen Bereichen 

wettbewerbsfähig machen? Das muss unser Ziel sein. – Herzlichen Dank für den 

Antrag, wir stimmen dem zu.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Kollege. – Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist hiermit geschlossen. Wir 

kommen zur Abstimmung.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion der FREIEN WÄHLER und der CSU-Frak-

tion auf Drucksache 19/7445 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktion der FREIEN WÄHLER, die CSU-Fraktion, die 

AfD-Fraktion und die SPD-Fraktion. Gegenstimmen! – Stimmenthaltung! – Bei Stimm-

enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist dieser Dringlichkeitsan-

trag angenommen.

Bevor wir zum nächsten Dringlichkeitsantrag kommen, ist es mir eine Freude, auf der 

Ehrentribüne die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats Zürich 

zu begrüßen, stellvertretend den Präsidenten Herrn Kantonsrat Jean-Philippe Pinto 

und die Vizepräsidentin Frau Kantonsrätin Edith Häusler. Ich freue mich sehr darauf, 

dass ich Sie nachher noch zu Gesprächen hier im Landtag begrüßen darf. Ich freue 

mich auf den Austausch. Seien Sie uns im Bayerischen Landtag herzlich willkommen.
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(Allgemeiner Beifall)
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